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Neue Umweltethik und Kulturförderung als Voraussetzung für eine dauerhaft 
umweltgerechte Entwicklung 

Das Kapitel 4 der Agenda 21, dem zentralen Dokument der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
im Jahre 1992, fordert die notwendige Änderung des Konsumverhaltens. 

Es muß eine Suche nach neuen Konzepten von Reichtum und Wohlstand 
erfolgen, die durch eine Veränderung des Lebensstils einen höheren Le-
bensstandard ermöglichen, nicht mehr so sehr von den beschränkten Res-
sourcen der Erde abhängig sind und dafür mehr im Einklang mit dem 
stehen, was die Erde überhaupt erträgt. Alle Staaten der Welt sollen sich 
für ein umweltverträgliches Konsumverhalten einsetzen. 

Beeinflussung von Verhalten ist aber nicht nur eine Sache von interna-
tionalen Übereinkommen, Gesetzen oder veränderten Produktions-
verfahren. Die Umsetzung der Werte vom Bewußtsein bis hin zum Ver-
halten ist vielmehr ein langer Weg, beeinflußt durch Werturteile, 
Lebensentwürfe und Verhaltensweisen, die in einer Gesellschaft vor-
herrschen. Der Staat alleine kann nicht umweltethische, verantwor-
tungsbewußte Gesinnungen verbreiten oder durch bestimmte Maßnah-
men erzeugen. 

Gleichwohl hat er vielfältige Möglichkeiten, Maßnahmen verschieden-
ster Art  zu initiieren, zu fördern und die Erfüllung dessen auch zu ver-
folgen. 

Der Staat, die Regierung und die Politik müssen u. a. Signale und Rah

-

men setzen, um einen breiten gesellschaftlichen Diskurs über Sinn und 
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Realisierbarkeit von Nachhaltigkeitsstrategien im Tun und Denken aller 
in Gang zu bringen. 

Laut der Agenda 21 sind entscheidende Veränderungen im Konsum- und 
Produktionsverhalten in allernächster Zukunft kaum zu erwarten, sofern 
keine Preis- und Marktsignale als Anreiz gesetzt werden, die klar Aus-
kunft darüber geben, welchen Preis wir eigentlich für den Energie- und 
Materialverbrauch, für den Raubbau an natürlichen Ressourcen und für 
die Produktion von Abfall bezahlen müssen. Der Einsatz von Marktsig-
nalen wie Umweltsteuern, Umweltabgaben, Depot- und Recyclingsyste-
men sollte laut Agenda 21 gefördert werden. 

Dies bedeutet die Schaffung von politischen Rahmenbedingungen, die 
nötig sind, damit umweltgerechtes Verhalten wirklich stattfinden kann 
und nicht auf fruchtlosen Boden fällt. 

Gleichzeitig wird immer wieder betont, daß der Diskurs über veränder-
tes Konsumverhalten kein Ende haben wird, sondern prozeßhaftig und 
entwicklungsorientiert angelegt ist. Somit gehört dieser Prozeß zu den 
Standpfeilern einer demokratischen Kultur, mit dem Austausch unter-
schiedlichster Meinungen, mit dem Ziel des breiten Konsens, der aber 
auch auf der Akzeptanz der Pluralität und Heterogenität der unter-
schiedlichen Lebensentwürfe und Lebensstile fußt. 

Die Diskussion über unsere Lebens- und Konsumstile muß auf die Ta-
gesordnung gesellschaftlicher Kommunikation. Allerdings brauchen wir 
die Diskussion nicht im Sinne moralisierender Bekehrungsversuche, son-
dern wir brauchen diese Diskussion im dem Sinne: Umweltschutz macht 
Spaß, kann Lebensfreude fördern und Lebensqualität steigern. 

Kultur, Medien, Theater, Kunst, Film oder Musik kann die Menschen auf 
einem anderen Weg erreichen als nur über kognitive, rationale Sinn-
strukturen, um eine neue Umweltethik zu initiieren und zu vermitteln. 
Die Möglichkeiten im kulturellen Bereich, Umweltthemen aufzuberei-
ten, den Menschen nahezubringen und Nachhaltigkeitsaspekte in den 
Herzen und Köpfen zu verankern, sind sehr vielfältig und erreichen oft-
mals mehr als Diskussionen um Grenzwerte, Produktionszyklen oder 
Benzinpreise. 

Diese Förderung von Nachhaltigkeitsgedanken, einer „neuen" Umwelt-
ethik, einer breiteren Beteiligung der Menschen an politischen und ge-
sellschaftlichen Prozessen, muß vorangetrieben werden und vor allem 
auch mit anderen Mitteln und Methoden als bisher. 

Vorbemerkung 

Die Agenda 21, das 1992 in Rio beschlossene Aktionsprogramm 
für das 21. Jahrhundert, enthält Handlungsempfehlungen zu den 
verschiedenen Aspekten einer nachhaltigen, umweltgerechten 
Entwicklung. Angesprochen werden dabei nicht nur die Regie-
rungen, sondern auch die Bürger, die Kommunen und die gesell-
schaftlichen Gruppen, die als eigenständige Akteure zur Umset-
zung der Agenda 21 verstanden und zur Wahrnehmung von 
Verantwortung aufgerufen werden. Dies gilt insbesondere für Ka-
pitel 4 der Agenda 21, das auf eine Änderung von Konsumwesen 
gerichtet ist. 

Aufgabe des Staates ist es, die notwendigen Rahmenbedingungen 
einer nachhaltigen Entwicklung zu gestalten. Mit dem Hand-
lungsrahmen der Sozialen Marktwirtschaft in ökologischer Ver-
antwortung fördert die Bundesregierung Leistungsbereitschaft 
und Kreativität von Wirtschaft und Verbrauchern zugunsten einer 
nachhaltigen Entwicklung und läßt Marktkräfte im Sinne sozialer 
und ökologischer Zielsetzungen wirksam werden. Die hohe Um-
weltqualität und die Vielfalt und Leistungskraft ökologischer In-
novationen in Deutschland sind ein Beleg dafür. 

Die von der Bundesregierung eingeleiteten umweltpolitischen 
Maßnahmen sind von einem im internationalen Vergleich hohen 
Umweltbewußtsein der Bevölkerung getragen. So beruhen insbe- 
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sondere die Erfolge bei der Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen in besonderem Maße auf der aktiven Mitwirkung der 
Konsumenten. Umweltgerechte Produkte, Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, Energieeinsparung etc. 
finden in Deutschland vergleichsweise hohe Akzeptanz. 

Der Kooperation mit den gesellschaftlichen Gruppen bei der Vor-
bereitung und möglichst eigenverantwortlichen Umsetzung um-
weltpolitischer Maßnahmen mißt die Bundesregierung hohe Be-
deutung zu. Der umweltpolitische Dialog mit den Akteuren in 
Wirtschaft und Gesellschaft, der in Deutschland u. a. in der Ar-
beitsgemeinschaft für Umweltfragen (AGU) und im Nationalen Ko-
mitee für nachhaltige Entwicklung (NK) geführt wird, hat durch 
die 1996 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit eingeleitete Initiative „Schritte zu einer nach-
haltigen Entwicklung" eine neue Qualität erlangt. Ziel ist es, den 
gesellschaftlichen Grundkonsens über Ziele und Maßnahmen ei-
ner nachhaltigen Entwicklung zu festigen und auszubauen. 

Eine nachhaltige Entwicklung ist auf freie und informierte Bürge-
rinnen und Bürger angewiesen, die sich ihrer Verantwortung für 
sich selbst, aber auch für die gesamte Gesellschaft bewußt sind 
und ihr Handeln danach ausrichten. Die Politik der Bundesregie-
rung zielt in erster Linie darauf ab, umweltschonende Alternati-
ven zu den von den Privathaushalten genutzten Dienstleistungen 
und Produkten zu schaffen und ihre Nutzung auch durch wirt-
schaftliche Anreize zu fördern. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß sich ein Wandel von dem 
Konsumverhalten zugrundeliegenden Werthaltungen über weit-
gehend eigendynamische gesellschaftliche Prozesse vollzieht und 
daß die Handlungsspielräume der Bundesregierung gerade in den 
Bereichen Kultur, Erziehung und Bildung durch die grundgesetz-
lich festgelegte Zuständigkeit der Länder begrenzt sind. 

1. Welche Schritte hat die Bundesregierung bislang unternommen, um 
die Diskussion über Lebensstile und Konsumverhalten im Hinblick 
auf eine dauerhaft umweltgerechte Entwicklung in der gesellschaft-
lichen Kommunikation zu fördern? 

Die Förderung einer breiten gesellschaftlichen Kommunikation 
über Lebensstile und Konsumverhalten erfolgt von seiten der Bun-
desregierung insbesondere im Rahmen des Nationalen Komitees 
für nachhaltige Entwicklung und der Arbeitsgemeinschaft für Um-
weltfragen, die Fragen des Umweltschutzes in alle Bereiche der 
Gesellschaft hineintragen. 

Im Rahmen des Dialogprozesses „Schritte zu einer nachhaltigen, 
umweltgerechten Entwicklung" hat die Bundesministerin für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Dr. Angela Merkel 
1996 u. a. einen Arbeitskreis zum Schwerpunktthema „Veranke-
rung einer Umweltethik" eingerichtet. Darin waren neben Medi-
en, Kirchen, Umwelt- und Verbraucherverbänden auch Wirt-
schaftsunternehmen vertreten. Die Arbeit orientierte sich an 
praktischen Projekten von der Umweltaufklärung bis hin zur 
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Führung eines ökologischen Modellhaushalts unter den realen Be-
dingungen deutscher Großstädte. 

Im übrigen fördert die Bundesregierung vielfältige Initiativen, die 
auf eine Stärkung der Debatte über Nachhaltigkeitskonzepte 
gerichtet sind. So ist der Bereich „nachhaltige Konsummuster" 
neben dem Thema Klimaschutz seit 1996 Schwerpunkt der pro-
jektbezogenen Verbändeförderung des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Rahmen des Um

-

weltberatungsprogramms. 

Auch die Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover, die unter dem 
Motto „Mensch - Natur - Technik" steht, wird das Thema Nach-
haltige Entwicklung noch tiefer in das gesellschaftliche Bewußt-
sein rücken. Grundlage ist die Agenda 21. Fragen der Partizipati-
on von Frauen und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen 
werden in diesem Rahmen ebenso behandelt wie praktische Lö-
sungen für konkrete Umweltprobleme: 

2. Welche Vorhaben plant die Bundesregierung, um Umdenkungspro-
zesse bei Lebensstilen und Lebensentwürfen anzukurbeln, z. B. im 
Bereich Mobilitätsverhalten, Urlaubs- und Freizeitgewohnheiten, 
Ansprüche an Wohnfläche, Haushaltsgeräten und Luxusgegenstän-
den, Verantwortung für die Gesellschaft etc.? 

Hauptansatzpunkt für staatliches Handeln zur Durchsetzung um-
weltverträglicher Formen des Konsums ist nicht die Beeinflussung 
von „Umdenkungsprozessen", sondern die Schaffung von Rah-
menbedingungen, die umweltschonendes Verhalten praktikabel 
machen und wirtschaftliches belohnen. 

Unter den vom Privatkonsum ausgehenden Umweltbelastungen ste-
hen die Verkehrsemissionen, der Raumwärmebedarf, der Verbrauch 
von Wasch- und Reinigungsmitteln, Farben, Lacken oder Papier so-
wie das Freizeit- und Reiseverhalten im Vordergrund. Beispiele für 
Maßnahmen der Bundesregierung in diesen Bereichen sind 

- die 1997 eingeführte emissionsbezogene Kraftfahrzeugbe-
steuerung und die Verschärfung von Emissions- und Ver-
brauchsgrenzwerten für Pkw, 

- das Wohnraummodernisierungsprogramm und das 50 000 -
Dächerprogramm der Kreditanstalt für.  Wiederaufbau zur För-
derung des Einsatzes regenerativer Energien im Gebäudebe-
reich (als Teilbereich des 130 Maßnahmen umfassenden 
CO2-Minderungsprogramms der Bundesregierung), 

- Maßnahmen im Bereich des produktorientierten Umwelt-
schutzes (Blauer Engel, Ökobilanzierung, Umweltnormung, 
Rücknahmeverpflichtungen im Rahmen des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes) sowie 

- die gemeinsamen Initiativen mit touristischen Leistungsträ-
gern im Bereich des nachhaltigen und naturverträglichen 
Tourismus. Die im März 1997 auf Initiative von der Bundes-
ministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Dr. Angela Merkel u. a. von zahlreichen Umweltministern und 
Touristikverbänden verabschiedete „Berliner Erklärung" stellt 
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einen ersten weltweiten Konsens über Grundsätze eines nach-

haltigen, umwelt- und naturverträglichen Tourismus dar. 

Darüber hinaus werden die spezifischen Voraussetzungen und 
Hemmnisse für die Verwirklichung nachhaltiger Konsummuster in 
den verschiedensten Lebensbereichen vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Rahmen zahl-

reicher Forschungsprojekte untersucht. Bereits 1991 wurde beim 
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Technikfol-
genabschätzung der Förderschwerpunkt „Ökologische Forschung 
in Stadtregionen und Industrielandschaften" eingerichtet, mit dem 
die Umsetzung von Umweltwissen in die Praxis gefördert werden 
soll. Thematischer Schwerpunkt ist die ökologisch verträgliche 
Mobilität. Im Rahmen der Forschungsinitiative „Mobilität verste-

hen " wird untersucht, wie sich Lebensstil und Freizeitmobilität von 
Jugendlichen weiterentwickeln und wie Mobilitätsdienste ausse-

hen müssen, die für junge Leute attraktiv sind. 

Auch im Rahmen des gemeinsamen Umweltforschungsprogramms 
von Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit und Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie „Forschung für die Umwelt" sollen Kennt-
nisse über das Konsumverhalten im Hinblick auf eine dauerhaft 
umweltgerechte Entwicklung gewonnen werden. Im Vordergrund 
stehen dabei die Bedürfnisfelder Wohnen, Ernährung sowie  Frei-

zeit/Erholung. 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, auf Bürgerinnen 
und Bürger einzuwirken, ihre alltäglichen Lebensgewohnheiten un-
ter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu reflektieren und ggf. auch zu 
verändern, wenn 30 bis 40 % unserer Umweltprobleme direkt mit 
dem Konsumverhalten zusammenhängen? 

Welchen Stellenwert hat dabei die Förderung und Beteiligung von 
Umwelt-, Verbraucher-, Eine-Welt-Organisationen und -Initiativen? 

Umweltinformation und Umweltaufklärung spielen eine wichtige 
Rolle, um die Bürger in ihren privaten und öffentlichen Handlungs-
feldern als verantwortungsvolle Akteure einer nachhaltigen Ent-

wicklung zu gewinnen. Der freie Zugang zu Umweltinformationen 
ist in Deutschland seit 1994 durch das Umweltinformationsgesetz 
geregelt und wird u. a. durch die umfangreiche Umweltberichter-
stattung der Bundesregierung sichergestellt. Einen wesentlichen 
Beitrag bei der Verankerung des Leitbildes der nachhaltigen Ent-
wicklung in allen Bereichen der Gesellschaft leisten darüber hinaus 
Umwelt-, Verbraucher- und Eine-Welt-Organisationen. 

Mehr als 4 Millionen Bürger - also rd. 5 % der Bevölkerung - sind 
Mitglieder von Umwelt- und Naturschutzverbänden. Diese Orga-
nisationen leisten mit ihren Verbandszeitschriften, Seminaren, Aus-
stellungen und Exkursionen u. a. direkte Bildungsarbeit. Die Bun-
desregierung hat sich daher in der Vergangenheit sowohl im 
nationalen Bereich als auch in der internationalen Zusammenar-

beit für eine verstärkte Beteiligung von Nichtregierungsorganisa-
tionen am Rio-Folgeprozeß eingesetzt und die Arbeit nationaler und 
internationaler Nichtregierungsorganisationen, beispielsweise das 
Forum Umwelt & Entwicklung, ideell und finanziell gefördert. 
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Das „Freiwillige Ökologische Jahr" bietet für junge Menschen nach 
Abschluß von Schule oder Berufsausbildung die Möglichkeit zu 
praktischem Engagement im Umweltbereich. Derzeit sind über 1100 
Jungen und Mädchen im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen 
Jahres in Projekten des Umwelt- und Naturschutzes tätig. Viele die-
ser Projekte sind in der Trägerschaft von Umweltverbänden. 

4. Inwieweit werden bei der Kulturförderung der Bundesregierung, ne-
ben sozialen und ökonomischen Aspekten, auch ökologische Themen 
einbezogen? 

5. Welche Schritte wurden unternommen, im literarischen und künstle-
rischen Bereich darauf hinzuwirken, daß Projekte, die sich mit Um-
weltthemen auseinandersetzen, speziell gefördert werden? 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß z. B. Theater, Film 
oder Musik die Menschen auf einem anderen Weg erreichen kön-
nen als über kognitive, rationale Sinnstrukturen und mißt Kunst 
und Kultur für das gesellschaftliche Leben große Bedeutung bei. 
Allerdings liegt die Kulturförderung in Deutschland ganz über-
wiegend in der Zuständigkeit der Länder. 

Über die Kulturstiftung der Länder stellt der Bund namhafte Be-
träge zur Förderung von Selbstverwaltungseinrichtungen der 
Künstler, wie dem Kunstfonds, dem Deutschen Literaturfonds, dem 
Fonds Darstellender Künste und dem Fonds Soziokultur zur Ver-
fügung. So unterstützt insbesondere der Fonds Soziokultur Pro-
jekte, die neben sozialen und ökonomischen Aspekten auch öko-
logische Themen einbeziehen. 

Im Rahmen seiner Zuständigkeit fördert das Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie inno-
vative und modellhafte Projekte auf dem Gebiet der kulturellen 
Bildung. Dabei werden auch ökologische Fragen einbezogen, so-
fern sie mit dem Anliegen der kulturellen Bildung zu verbinden 
sind. Gegenwärtig wird gemeinsam mit dem Land Nordrhein-
Westfalen der Modellversuch „Entwicklung und Erprobung 
pädagogischer Konzepte zur Errichtung und Nutzung eines Kin-

derumweltmuseums als Beitrag des musisch-kulturellen, ökologi-
schen und sozialen Lehrens und Lernens zur Öffnung von Schu-
le" durchgeführt. Die Laufzeit erstreckt sich von 1996 bis 1999 bei 
einem Gesamtförderbetrag von 1,5 Mio. DM. 

Durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit werden im Rahmen der projektbezogenen Ver-
bändeförderung zahlreiche Projekte gefordert, die sich auf künst-
lerische oder literarische Weise mit Umweltthemen auseinander-

setzen. Hierzu gehören Theaterprojekte, Kreativwettbewerbe, 
Kinderbücher, Filme und Ausstellungen. Häufigste Zielgruppe 
sind dabei Kinder und Jugendliche. 

6. Was wurde unternommen, um Themen der Ökologie und der Nach-
haltigkeit auch in den Lehrplänen solcher Schulfächer zu verankern, 
die nicht primär mit diesen Themen beschäftigt sind, wie z. B. Kunst, 
Musik, Ethik/Philosophie/Religion? 

Für die Gestaltung der Lehrpläne der einzelnen Schulfächer sind 
nach dem Grundgesetz die Bundesländer zuständig. Das Um- 
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weltbundesamt, das in Deutschland zugleich die Funktion einer 
UNESCO-Verbindungsstelle für Umwelterziehung wahrnimmt, 
hat in den vergangenen Jahren jedoch zahlreiche Lehrerhandrei-
chungen zu Umweltthemen veröffentlicht bzw. gefordert. 

7. Inwieweit plant die Bundesregierung eine Verstärkung oder Neube-
lebung von Strukturen zur Umsetzung der von den Verantwortlichen 
für die Agenda-Prozesse eingeforderten Partizipation und gesell-
schaftlichen Eigeninitiative, um mehr Unterstützung, Vernetzung und 
Moderation dieser Konsultationsprozesse zu erreichen? 

Mit dem neuen Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist in 
Deutschland ebenso wie in anderen Staaten eine breite Diskussi-
on über Umweltziele in Gang gekommen. Die Lösung der sehr 
komplexen Fragen von Umwelt und Entwicklung erfordert lang-
fristig angelegte, politikübergreifende Strategien. Herausragende 
Beispiele für solche Strategien sind das Klimaschutzprogramm der 
Bundesregierung und die Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft. 
Ihre Verwirklichung erfordert die aktive Einbindung der beteilig-
ten Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Auswei-
tung der gesamtgesellschaftlichen Diskussion über Umweltziele, 
wie sie z. B. im Rahmen des Dialogprozesses „Schritte zu einer 
nachhaltigen Entwicklung" des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit geführt wird, ist vor diesem 
Hintergrund ein geeignetes Mittel, um die Grundlagen für um-
weltpolitisches Handeln zu verbessern und das Eigenengagement 

privater Akteure zu stärken. 

Große Bedeutung für die Verwirklichung einer nachhaltigen Ent-
wicklung mißt die Bundesregierung auch den Agenda 21-Prozes-
sen auf kommunaler Ebene zu. Die Bundesregierung unterstützt 
den „Lokale Agenda 21-Prozeß" insbesondere durch die Förde-
rung von Modellprojekten, durch die Vergabe von Forschungs-
vorhaben oder die Bereitstellung von Planungshilfen. Dies erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbän-
den Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund 

und Deutscher Landkreistag. 

Auf die wichtigsten Dialogforen für den Agenda 21-Prozeß, das 
NK, die AGU und das vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziell 
unterstützte Forum Umwelt und Entwicklung wird ergänzend 
hingewiesen. Innerhalb der AGU und des NK werden derzeit 
Überlegungen zu einer stärkeren Zusammenarbeit angestellt. 

8. Wie sehen die Vorstellungen der Bundesregierung aus, politische 
Rahmenbedingungen zu schaffen, z. B. im Hinblick auf die Ein-
führung einer ökologischen Steuerreform, die endlich ökologisch 
schädliche Produkte teurer werden ließe und solche Haushalte und 
Verbraucher belohnen würde, die ihre umweltethischen Überzeu-
gungen in die Maxime ihres Alltagshandelns umsetzen? 

Seit mehr als einem Jahrzehnt werden in Deutschland auch mit 
Hilfe des Steuerrechts umweltpolitische Akzente gesetzt. Dabei 
wird eine umweltorientierte Lenkung erreicht, ohne den vorran- 
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gigen Zweck der Steuern, die allgemeine Finanzierung von Staats-
aufgaben, in Frage zu stellen. 

Beispiele dafür sind die Förderung umweltverträglicherer Kraft-
stoffe durch die Spreizung der Mineralölsteuersätze für verbleites 
und unverbleites Benzin und die Freistellung der Biokraftstoffe von 
der Mineralölsteuer sowie die Förderung umweltschonender 
Kraftfahrzeugtechnik durch die Differenzierung der Kraftfahr-
zeugsteuer für schadstoffarme und nicht schadstoffarme Pkw, die 
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung bzw. -ermäßigung bei Elektrofahr-
zeugen sowie der Übergang zur emissionsorientierten Kraftfahr-
zeugsteuer für Lkw. 

Weitere wichtige Entscheidungen auf diesem Gebiet sind die Sen-
kung des Mineralölsteuersatzes für die gekoppelte Kraft-Wärme-
Erzeugung, die befristete Senkung des Mineralölsteuersatzes auf 
Erdgas und Flüssiggas für alle Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr 
sowie die im Rahmen der Neuregelung der Wohneigentumsförde-
rung zum 1. Januar 1996 eingeführten besonderen umweltorien-
tierten Zulagen für energiesparendes Bauen. 

Die Bundesregierung hat diesen Weg mit dem Kraftfahrzeugsteu-
eränderungsgesetz 1997 fortgesetzt. Mit Wirkung vom 1. Juli 1997 
ist zur weiteren Verminderung der Emissionen, die vom Straßen-
verkehr ausgehen, die Kraftfahrzeugsteuer für Pkw, die mit mo-
dernster Abgastechnologie ausgerüstet oder besonders ver-
brauchsgünstig sind, unter Berücksichtigung EU-rechtlicher 
Vorgaben gesenkt und für solche, die bei Ozonalarm nicht fahren 
dürfen (Altfahrzeuge), erhöht worden. Damit werden die bisheri-
gen steuerrechtlichen Maßnahmen zur Förderung schadstoffarmer 
Pkw fortgeführt und durch eine Förderung verbrauchsgünstiger 
Pkw (sogenannter 5-1- und 3-1-Autos) ergänzt. 

Auch das von der Bundesregierung eingebrachte Steuerreform-
gesetz 1999 enthielt eine gezielte Umweltkomponente. An die Stel-
le einer differenzierten Kilometerpauschale für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte sollte eine Entfernungspauschale ab 
dem 16. Kilometer zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
treten. Damit wäre einerseits der Anreiz, auch bei kürzeren Ent-
fernungen mit dem Auto zur Arbeitsstelle zu fahren, vermindert 
worden. Andererseits wäre den berechtigten Belangen der Fern-
pendler Rechnung getragen worden, die keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel benutzen können. 

Um zusätzliche Anreize zum Einsatz von CO 2-Minderungstechni-
ken zu geben, hält die Bundesregierung die Einführung einer zu-
mindest EU-weiten, aufkommens- und wettbewerbsneutralen 
CO2/Energiesteuer oder eines vergleichbaren steuerlichen Instru-
ments unter Nutzung der vorhandenen Verbrauchssteuerstruktu-
ren (3. MWSt-Satz) für erforderlich; dies sowohl, um das nationa-
le Klimaschutzprogramm umzusetzen, als auch im Hinblick auf die 
europäische Klimaschutzstrategie. Bei der weiteren Diskussion 
steuerlicher Regelungen (Vorschlag der EU für eine „Richtlinie des 
Rates zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvor-
schriften für die Besteuerung von Energieerzeugnissen" bzw. 
Einführung eines erhöhten Mehrwertsteuersatzes auf den Ener-
gieverbrauch) sind jedoch die Auswirkungen auf die Wettbe- 
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werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, insbesondere hinsicht-
lich der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, zu berücksichtigen. 
Die Aufkommensneutralität im Steuersystem insgesamt muß durch 
Entlastungen bei den direkten Steuern sichergestellt werden. 

Die Vorstellung, durch die Einführung einer ökologischen Steuer-
reform die Preise aller „ökologisch schädlichen Produkte " deut-
lich anheben zu können, ist jedoch zu pauschal und kann im Ein-
zelfall auch ökologisch schädliche Nebeneffekte hervorbringen. 

Die Erkenntnisse der Steuerwirkungslehre lassen eine eindeutige 
Vorhersage, in welcher Weise und über welche Produkte die Wirt-
schaftssubjekte die ihnen auferlegten Steuerlasten weiterwälzen, 
nicht zu. Es lassen sich in diesem Zusammenhang Fälle nachwei-
sen, in denen die steuerliche Belastung letztlich die Produkte traf, 
die steuerlich entlastet werden sollten. Dies ist insbesondere in Un-
ternehmen und Unternehmensbereichen häufig anzutreffen, die 
nicht nur einzelne Produkte anbieten, sondern über eine breite Pro-

duktpalette verfügen. 








